
STADT GÜGLINGEN 
Tagesordnungspunkt Nr. 4 

Vorlage Nr. 25/2024 
Sitzung des Gemeinderats 

am 20.02.2024 
-öffentlich- 

 
 

Ausbau verbindliche Ganztagesbetreuung Grundschule 
- Einreichung eines Förderantrages 

 
 
Antrag zur Beschlussfassung: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt einen Förderantrag für die geplante Ganztagesbetreuung 
zu stellen. 
 
 

ABSTIMMUNGSERGEBNIS 

 Anzahl  

Ja-Stimmen   

Nein-Stimmen   

Enthaltungen   

 
Themeninhalt: 

 

In der Gemeinderatssitzung am 28.02.2023 (Vorlage 16/2023) hat der Gemeinderat be-

schlossen, die vorgestellte Variante 2 grundsätzlich umzusetzen. 

Der Verwaltung liegen nun Informationen vor, wonach Förderanträge in Bezug auf die 

Ganztagesbetreuung bis spätestens 15.03.2024 gestellt werden müssen. Diese Angabe 

steht jedoch noch unter Vorbehalt. 

Da es sich bei dem anstehenden Förderverfahren um ein Windhundverfahren handelt, 

(d.h. die Anträge werden nach Eingang behandelt und bearbeitet), möchte die Verwaltung 

hier nicht versäumen einen Förderantrag zu stellen. Der Fördersatz soll bei 70 % liegen. 

Seitens des Landes ist die endgültige Verwaltungsvorschrift nachdem sich die Förderung 

richtet, noch nicht veröffentlicht.  

Weiterhin liegen deshalb noch nicht alle Informationen vor, was für den Förderantrag alles 

benötigt wird. Die Verwaltung geht jedoch davon aus, dass eine Ermächtigung des Ge-

meinderats zur Förderantragseinreichung vorliegen muss. Mit dem heutigen Beschluss 

soll daher die Ermächtigungsgrundlage geschaffen werden. Die Verwaltung wird nach 

Zustimmung des Gemeinderates alle notwendigen Unterlagen, auf der Grundlage der 

dann vorliegenden Informationen fristgerecht einreichen.  

 

07.02.2024 / Behringer 


